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§ 5a K-ONTG Meldepflicht
 K-ONTG - Kärntner Orts- und Nächtigungstaxengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.03.2019

(1) Der Unterkunftgeber ist verp4ichtet, der Gemeinde jede Ankunft und Abreise, die mit einer Nächtigung verbunden

ist, innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft oder Abreise zu melden. Diese Meldeverp4ichtung gilt mit der

Übermittlung der personenbezogenen Daten nach den melderechtlichen Bestimmungen als erfüllt.

(2) Die Gemeinden haben dafür Vorsorge zu tre<en, dass die Meldung auch mit Telefax und im Wege

automationsunterstützter Datenübertragung erfolgen kann.

In Kraft seit 01.12.2018 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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